
Asienpolitik der Vereinigten Staaten nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Da die maßgeblichen 
außenpolitischen Entscheidungsinstanzen in 
der Exekutive ebenso wie in der Legislative in 
jenen Jahren interessanter weise mehr oder 
weniger übereinstimmend davon ausgingen, 
daß ('in st.irkes und damit effektives Engage- 
ment der westlichen Führungsmacht in diesen 
beiden Bereichen der internationalen Politik 
zugleich ganz zu schweigen von Latein- 
amerika oder Afrika — nicht möglich war, 
resultierten die eigentlichen Beurteilungs- 
unterschiede im innenpolitischen Spektrum 
der USA vor allem aus der jeweiligen Ein-
schätzung der Bedrohung nationaler oder 
„westlicher" Interessen durch den Kommunis-
mus.

Schon bald nach 1945 standen sich unter die-
sem Gesichtspunkt an der innenpolitischen 
Front sehr deutlich die Befürworter eines 
„Asia first"-Kurses und die Anhänger der 
„Europe first"-Politik gegenüber. Jede Seite 
versuchte, ihrer Konzeption eine möglichst 
breite über parteiliche Absicherung zu ver-
schalten, wobei beide Gruppen keineswegs 
geschlossene oder durchgehend funktionstüch- 
lige Einheitsfronten darstellten. Die „Europa- 
Gruppe" unter Führung der Exekutive konnte 
zwar in den ersten Jahren nach 1945 ihres ei-
genen Übergewichtes, das heißt also auch des 
größeren intraparteilichen Konsenses für ihre 
Linie, sicher sein; sie scheint sich aber — was 
taktisch ebenso unklug wie erstaunlich war 
— zunächst nicht annähernd so intensiv um 
ein Minimum an bipartisanship in der Fern-
ostpolilik bemüht zu haben. Fast, als diese 
Politik von 1940 an immer mehr in den Stru-
del der parteipolitischen Auseinandersetzun-
gen geriet und auch die Europapolitik ernst-
lich zu gefährden drohte, macht© die demokra- 
tische Exekutive ihren republikanischen Kriti-
kern einerseits Konzessionen auf dem Gebiet 
der Auslandshilfe für den Fernen Osten — 
deren Positionen wiederholt zugunsten des 
Tschiang Kai-schek-Regimes erhöht wurden 
und andererseits nunmehr wirklich ernsthafte 
Versuche, führende Vertreter der „Opposi-
tion" auch an diesem Teil des Entscheidungs- 
Prozesses im Sinne der obigen dritten Kompo-
nente direkt zu beteiligen. Die letztere Ten- 
denz. zeigte sich besonders auffällig im Früh-
jahr 1949, als Truman ins Weiße Haus zu einer 
Sitzung einlud, an der nicht nur die beiden 
demokratischen Vorsitzenden der Kongreß- 
ausschüsse für Auswärtige Angelegenheiten, 
Senator Connally und der Abgeordnete Bloom, 

sondern auch die beiden dienstältesten repu-
blikanischen Mitglieder dieser Ausschüsse, Se-
nator Vandenberg und der Abgeordnete Ea-
ton, teilnahmen. Auf dieser Sitzung ging es 
vor allem um eine Entscheidung darüber, ob 
die Militär- und Wirtschaftshilfe für Tschiang 
Kai-schek eingestellt werden sollte oder nicht.

Zu diesem Zeitpunkt halle sich das Pendel im 
(tunesischen Bürgerkrieg endgültig zugunsten 
der kommunistischen Seile geneigt, die dann, 
von wenigen noch weiterkämpfenden national- 
chinesischen „Widerstandstaschen" abgesehen, 
bis zum 1 leihst jenes Jahres die 1 Ierrschaft auf 
dem gesamten chinesischen Festland an sich 
reißen und Anfang Oktober die Volksrepu-
blik China proklamieren konnte. Vandenberg, 
der unter den führenden Republikanern die 
Europapolilik der Exekutive stets am stärk-
sten befürwortet hallo und daher auch In der 
beginnenden Kontroverse um China zwischen 
der Exekutive und manchen seiner radikale- 
ren Parteifreunde zu vermitteln suchte, gab 
offensichtlich bei der Entscheidung zugunsten 
einer begrenzten Fortführung der amerikani-
schen Hilfeleistungen den Ausschlag, obwohl 
auch er die Lage der Nationalchinesen für 
hoffnungslos hielt 17).  Im weiteren Verlauf 
des Frühjahrs und Frühsommers 1949 scheint 
sich dann Truman wiederholt persönlich um 
Kontaktgespräche auch über die US-Chinapo- 
litik mit den für die Administration auf Grund 
ihrer Stellung und besonders im Hinblick auf 
die bevorstehende NATO-Debatte wirbligsten 
Republikanern bemüht zu haben. So bat er 
zum Beispiel am 28. April 1949 die Senato- 
ren Bridges und Wherry zu einer Aussprache 
über die Lago in China und am 24. Juni 1949 
.1. F. Dulles auf dessen Wunsch vor seiner Ab-
reise nach Paris zu sich 18 ). Dor Präsident 
legte im Sommer jenes Jahres auch großen 
Wert darauf, daß den republikanischen Füh-
rern in beiden Häusern Vorabexemplare des 
Weißbuches über die amerikan

19
isch-chinesi- 

schen Beziehungen zugingen ).

Ein Minimum an „Gemeinsamkeit" zwischen 
Republikanern und Demokraten hinsichtlich 
der zunehmend skeptischen Beurteilung der 
chinesischen Situation ebenso wie der Not-
wendigkeit, Tschiang Kai-schek nicht sofort fal-

17) Siehe hierzu: Vandenberg Papers, a.a.O., S. 530 
bis 531.
18) S. White House Diary, Truman Papers, Truman 
Library, Missouri Independence.
19) OFF 150 Mise, Truman Papers, Truman 
Library.



lenzulassen, blieb bis zur Proklamierung der 
Chinesischen Volksrepublik im Herbst 1949 
erhalten. Sie schlug sich auch in dem aufse-
henerregend 21en Schreiben nieder, das  Sena-
toren unter Federführung des Republikaners 
Kno 24wland am .  Juni an Präsident Truman 
richteten, mit dem sie sich gegen jede Aner-
kennung der chinesisch-kommunistischen Seite 
durch die USA aussprachen. Von dem bereits 
erwähnten Gesichtspunkt unterschiedlicher 
außenpolitischer Grundeinstellung inner-
halb der beiden großen Parteien war inter-
essant, daß alle fünf demokratischen Senato-
ren unter den Unterzeichnern den Süden bzw. 
den Westen der USA vertraten — so Mundt 
den Staat South Dakota, Magnuson den Staat 
Washington, Downey California, Holland Flo-
rida und Russel Georgia. Die parteipolitische 
Zusammensetzung dieser „empfehlenden" 
Gruppe dürfte ausschlaggebend gewesen sein 
für die verfassungsrechtlich als ungewöhnlich 
angesehene Versicherung Außenminister 
Achesons vom 1. Juli 1949, daß die Regierung 
vor jeder möglichen Anerkennung den Senats-
ausschuß für Auswärtige Angelegenheiten 
konsultieren würde, wie auch für die 
„intraparteiliche“ Unterstützung einer Zusatz-
bewilligung von Auslandshilfegeldern „zu-
gunsten Chinas" im European Cooperation 
Act kurz darauf. Die Verabschiedung dieses 
Gesetzes bewog Vandenberg im Senat festzu-
stellen: „Die Tatsache, daß tiefgreifende Ver-
änderungen in der Gesetzesvorlage auf Grund 
von Initiativen beider Seiten des Hauses ge-
macht worden sind, ist eines der denkbar 
besten Beispiele einer konstruktiven intra-
parteilichen Zusammenarbeit und eines legis-
lativen Verantwortungsgefühles ebenso wie 
eines seinerseits aufgeschlossenen State De-
partment." 20)

Trotz mancher derartigen Beschwörungen 
wurde aber immer deutlicher, daß die Mehr-
heit der Republikaner im Kongreß zum Angriff 
gerade mit dem Vorwurf anzutreten entschlos-
sen war, die Regierung habe gegen die Prinzi-
pien einer außenpolitischen bipartisanship 
durch ihre in bezug auf fernöstliche Probleme 
im Gegensatz zu europäischen Fragen unge-
nügende und schon gar nicht rechtzeitige In-
formation und Konsultation der Opposition 
verstoßen. Unter Berufung auf dergleichen Un-
terlassungssünden hatte sich selbst Vanden-
berg außerhalb des Kongresses im Juni 1949 

von der offiziellen Chinapolitik distanziert, 
wenn auch gleichzeitig die Hoffnung ausge-
drückt, daß sich die Regierung in Zukunft 
„bessern" werde 21).

20) Congressional Records, 81. Congress, 1. session, 
Vol. 95, Part 10, S. 13051.

21) Vandenberg Papers, a. a. O., S. 532—33.
22) Vgl. hierzu im einzelnen: C. C. Schweitzer, 
a. a. O„ S. 10 ff.
23) Department of State, „Bulletin" 15. 1. 1950.
24) Congressional Records, 81. Congress, 2. session, 
Vol. 96, Part I, S. 100 ff.

Einen letzten Anlaß zu Kontroversen und ge- 
gegenseitigen Vorwürfen, den Geist der bi- 
partisan foreign policy verletzt zu haben, bot 
der demokratischen Exekutive wie der repu-
blikanischen Opposition schließlich die be-
rühmte Entscheidung Präsident Trumans vom 
5. Januar 1950, jede amerikanische Militär-
hilfe für den auf die Insel Formosa geflüch-
teten Chef der nationalchinesischen Regie-
rung, General Tschiang Kai-schek, einzustellen 
und den letzten Besitzstand dieses Verbünde-
ten von jeder militärischen Garantie durch die 
USA auszuschließen.

Im Zusammenhang mit dieser sehr wichtigen 
Weichenstellung war es nachweislich zu kei-
ner vorherigen Unterrichtung bzw. Beteiligung 
der oppositionellen außenpolitischen Sprecher 
des Kongresses an den Phasen der Planung 
und Richtlinienfixierung gekommen. Insbeson-
dere die republikanischen China-Sprecher im 
Senat, Smith und Knowland, scheinen allen 
Anlaß gehabt zu haben, über die mangelnde 
Unterrichtung noch bei einem Gespräch am 
Vormittag des 5. Januar 1950 bei Acheson 
ihrem Ärger Ausdruck zu geben. Der Außen-
minister war daher auf der Pressekonferenz 
am Nachmittag des gleichen Tages bemüht, die 
Opposition zu besänftigen, als er einräumte, 
daß es sehr viel wünschenswerter gewesen 
wäre, wenn der ganze fernöstliche Fragen-
komplex rechtzeitig und „sehr ausführlich" 
mit „Mitgliedern beider Häuser" hätte disku-
tiert werden kö 23nnen ).  An diesem Nachmit-
tag stellte Connally in Verteidigung des Vor-
gehens der Regierung die Behauptung auf, daß 
Acheson tatsächlich am Abend des 4 Januar 
vergeblich versucht hätte, Vandenberg in des-
sen Wohnung noch zu erreichen und ihn über 
die geplante Entscheidung rechtzeitig zu infor-
mieren24). Obwohl inzwischen feststeht, daß 
der Außenminister den kranken Vandenberg 
zu einem seiner häufigeren Informationsge-
spräche über außenpolitische Fragen Ende De-
zember zu Hause aufsuchte und dabei auf je-
den Fall die vom Senator angeregte Frage an-



geschnitten wurde, ob die USA ein Gutachten 
beim Internationalen Gerichtshof über den 
Status der Insel Formosa einholen sollten25 ), 
deutet nichts darauf hin, daß selbst dieser 
engste republikanische „Vertraute" der demo-
kratischen Regierung bei dieser Gelegenheit 
auch über die — vielleicht allerdings noch 
nicht endgültig feststehende — Entscheidung 
unterrichtet wurde.

25) Veröffentlichter Vandenberg-Nachlaß, Ann 
Arbor, Univ.-Bibliothek.
26) Congressional Records, 81. Congress, 2. Ses-
sion, Vol. 96, Part I, S. 298.

27) White House Diary, Truman Papers, Truman 
Library, und: Public Papers of the President, H. S. 
Truman, 1950, S. 109.
28) Congressional Records, 81. Congress, 2. session, 
Vol 96, Part I, S 479 und S. 474.
29) So Senator Connally am 5. 1. 1950 im Senat.

Unter diesen Umständen nahm die Debatte am 
5. Januar 1950 im Kongreß eine ungewöhn-
liche Schärfe gerade hinsichtlich des Problems 
einer intraparteilichen Außenpolitik an. Für 
diese Schärfe sorgte vor allem der republika-
nische Senator Knowland, der auf Zwischen-
fragen seines Kollegen Jenner die mangelnde 
Bereitschaft der Regierung zu einer biparti-
sanship auf dem Gebiet der amerikanischen 
Fernostpolitik hervorhob und umgekehrt 
sich selber — unter Hinweis auf die Initiativ-
funktion des Präsidenten in der Außenpolitik 
— gegen den Vorwurf verteidigte, nicht früh 
genug „Alarm geschlagen" zu haben. Der Füh-
rer des konservativen republikanischen Flü-
gels, Taft, erklärte am 8. Januar in einer 
Rundfunkansprache, daß es jetzt überhaupt 
keine bipartisan foreign policy mehr gäbe, da 
die Republikaner schon seit einem Jahr nicht 
mehr durch die Regierung konsultiert würden. 
Der Tatsache, daß er diesen Vorwurf nicht 
stärker differenzierte, zum mindesten aber auf 
die Fernostpolitik beschränkte, dürfte nicht 
zuletzt die Absicht zugrunde gelegen haben, 
den nach wie vor zu einer außenpolitischen 
Zusammenarbeit mit der Exekutive bereiten 
Vandenberg-Flügel in seiner eigenen Partei 
ebenfalls in Bedrängnis zu bringen. Wenige 
Tage später griff Taft dann im Kongreß die 
„Linke" im State Department an, die schon 
lange die Absicht gehabt hätte, Tschiang Kai- 
schek fallenzulassen und China dem Kommu-
nismus zu überantworten. Seine nun aufge-
stellte, ebenfalls natürlich wesentlich taktisch 
bedingte Behauptung, die Regierung habe „die 
allgemeine Politik in China, wie sie vom Kon-
greß festgele 26gt wurde, mißachtet" ),  ent-
behrte insofern jeder sachlichen Berechtigung, 
weil weder der Kongreß als Ganzes noch die 
Opposition vor 1949 irgendwelche klaren 
Alternativvorstellungen zur offiziellen US- 
Asienpolitik entwickelt hatte.

Auch ein halbstündiges Gespräch zwischen 
dem republikanischen Senator Ferguson und 
Truman über Probleme des Femen Ostens in 
Gegenwart von Außenminister Acheson27 ), 
das um dieselbe Zeit stattfand, scheint nicht zu 
einer Entschärfung der gespannten Atmo-
sphäre in dieser Frage beigetragen zu haben. 
Vielmehr wurde von Mitte Januar an die Al-
ternative „partisanship oder bipartisanship" 
in der Chinapolitik in immer aggressiverer 
Form gestellt, vor allem, nachdem die Demo-
kraten im Senat aus Anlaß der Fernostkrise 
am 17. Januar erstmals seit langer Zeit wie-
der eine Fraktionssitzung abgehalten und sich 
auf dieser Sitzung geschlossen hinter „ihre" 
Regierung gestellt hatten.

Dem wenig überzeugenden Vorwurf der Repu-
blikaner, daß die Demokraten mit eben dieser 
Sitzung ihren Wunsch nach Beendigung jeg-
licher bipartisanship überhaupt unter Beweis 
gestellt hätten, trat der demokratische Frak-
tionsführer Lucas 28 ) mit der These entgegen, 
daß nicht die Einberufung dieser Fraktions-
sitzung, sondern der Angriff führender Repu-
blikaner auf das State Department und den 
Präsidenten wegen der Entscheidung vom 
5. Januar die Basis jeder „intraparteilichen 
Außenpolitik" zunichte gemacht habe. Damit 
verbunden war der Versuch, Differenzen im 
gegnerischen Lager durch einen persönlichen 
Angriff auf Taft, als den zweiten Mann der 
republikanischen Fraktion, und auf Ferguson, 
wie Taft führendes Mitglied des Rep. Policy 
Committee, auszunutzen. Connally erklärte, 
daß Taft schon „seit Jahren bestrebt gewesen 
sei..., die überparteiliche Politik zu zerstören". 
Seine abschließende Versicherung, daß er sel-
ber „heute mehr denn je" für eine solche Poli-
tik einträte, geriet allerdings in den Verdacht 
eines Lippenbekenntnisses, als wenig später, 
wie von Knowland im Plenum sofort bekannt-
gegeben, eine Nachrichtenagentur meldete, das 
State Department habe auf der demokratischen 
Fraktionssitzung vom Vormittag eine recht 
zeitige und ausführliche Vorinformation der 
Mehrheitspartei über Fragen der Fernost-
politik für die Zukunft zugesagt29 ). Abgese-
hen von dem im wesentlichen ironischen, 
wenn auch nicht ganz unberechtigten Seiten-
hieb des republikanischen Senators Ferguson, 



daß man jetzt endlich zu einer neuen Form 
der bipartisanship in der Fernostpolitik, 
kommen werde, weil erstmals überhaupt eine 
gemeinsame Konzeption innerhalb der demo-
kratischen Fraktion sichtbar geworden sei, be-
freiten sich die Republikaner nun in aller 
Form von der Verpflichtung, an einer gemein-
samen Außenpolitik festzuhalten. Sie begrün-
deten dies damit, daß in der Haltung des Präsi-
denten Theorie und Praxis in keiner Weise 
übereinstimmten. Einerseits, so erklärte der 
republikanische Fraktionsvorsitzende Millikin 
im Senat, sei die Opposition aus dem Ent-
scheidungsprozeß, der zum amerikanischen 
Disengagement vom 5. Januar 1950 auf For-
mosa geführt hatte, ausgeschaltet worden, an-
dererseits habe sich Truman in seiner dem 
Kongreß kurz zuvor übermittelten Jahresbot-
schaft zumindest indirekt für eine Fortführung 
der bipartisan foreign policy ausgesprochen, ja 
den Republikanern für ihre Unterstützung ge-
dankt. Dieser Passus sei dann aus der spä-
teren amtlichen Veröffentlichung des Textes 
der 30Rede gestrichen worden ). Tatsächlich 
enthielt die vom State Department am 16. Ja-
nuar 1950 als „Auszug" aus der offiziellen 
Pressemitteilung des Weißen Hauses vom 
4. Januar bezeichnete Version im Zusammen-
hang mit einer Bekundung der amerikani-
schen „Entschlossenheit", gemeinsam mit den 
„Verbündeten" dem „Frieden der Welt zu 

dienen", dann nur die Feststellung: „Unsere 
beiden großen Parteien sind dazu verpflichtet, 
zusammenzuarbeiten, und ich bin sicher, daß 
sie auch in Zukunft Zusammenarbeiten wer-
den, um dieses 31Ziel zu erreichen." )

Für Mullikins Fraktionskollegen Ferguson 
stand trotz eines vorhergehenden Besuches 
bei Truman fest, daß der Präsident mit seiner 
Entscheidung vom 5. Januar die bipartisan 
foreign policy absichtlich aufgegeben hatte. 
Er selber, so behauptete er, bejahe diese bipar-
tisanship grundsätzlich nach wie vor, wenn 
sie „echt" sei und zu einem größtmöglichen 
Ausmaß an „Debatte, Konsultation und Über-
einstimmung" führe. Sehr anschaulich formu-
lierte Ferguson in diesem Zusammenhang: 
„Ich glaube, daß es höchste Zeit für den Prä-
sidenten ist, dem Volke zu sagen: Wir wer-
fen diese gemeinsame Außenpolitik über Bord, 
sie ist für uns beendet. Wir werden in Zukunft 
die ganze Sache für Euch alleine besorgen. 
Wir möchten nicht, daß auch nur der Gedanke 
aufkommen könnte, als hätten wir so etwas 
wie eine gemeinsame Außenpolitik." Schließ-
lich zog er aus dieser Analyse die klare 
Schlußfolgerung: „Ich glaube wirklich, daß der 
Präsident der USA die Senatsmitglieder auf 
dieser Seite des Hauses .. . von der Verpflich-
tung entbunden hat, die Idee einer gemein-
samen Außen 32politik weiterzuverfolgen." )

Bemühungen der Republikaner um einen Brückenschlag

Nach entsprechenden Bemühungen vor allem 
Vandenbergs um eine innerparteiliche Kon-
sensbildung in der Außenpolitik konnte 
die republikanische Senatsfraktion schließlich 
am 6. Februar auf einer ihrer seltenen Sit-
zungen einstimmig — und, wie es im Congres- 
sional Record interessanterweise hieß, „mit 
Zustimmung des republikanischen Bundesvor-
standes" (National Committee) — eine Grund-
satzerklärung verabschieden. Sie lief im au-
ßenpolitischen Teil auf einen geschickten Kom-
promiß zwischen den verschiedenen Flügeln 
innerhalb der Partei hinaus, das heißt in die-
sem Fall zwischen den Befürwortern und den 
Gegnern einer engeren Zusammenarbeit auf 
außenpolitischem Gebiet mit der Exekutive. 

Zunächst wurde ein erneutes Bekenntnis zu 
einer Außenpolitik abgelegt, die „von allen 
Amerikanern, unabhängig von ihrer Partei-
zugehörigkeit", akzeptiert werden könne ... 
und „einen Frieden mit Gerechtigkeit in einer 
freien Welt sicherzustellen" suche. Bei aller 
in dem amerikanischen Zweiparteiensystem 
unerläßlichen „Wachsamkeit und Kritik" ge-
genüber der Außenpolitik der Exekutive trete 
die republikanische Partei nach wie vor für 
eine „Konsultation zwischen Exekutive und 
Mitgliedern beider großen Parteien in der 
Legislative . . . bei der Initiierung und Ent-
wicklung“ der Außenpolitik des Landes ein. 
China wurde zwar nicht ausdrücklich in der *

30) Congressional Records, 81. Congress, 2. session, 
Vol. 96, Part I, S. 479—80.

31) Department of State, „Bulletin", Jg. 1950.
32) Congressional Records, 81. Congress, 2. session,
Vol. 96, Part I, S. 479—80.



Erklärung erwähnt, eine indirekte Kritik an 
der Fernostpolitik der demokratischen Admi-
nistration jedoch in den Vorwurf gekleidet, 
daß „die Opposition" in der Vergangenheit 
nicht genügend informiert worden sei. In der 
nachweislich von Vandenberg wesentlich abge-
schwächten Formulierung hieß es schließlich 
in diesem Zusammenhang: „Wir bedauern die 
tragischen Konsequenzen des Versagens der 
Administration in dieser Beziehung (einer 
Konsultation) . . . auf vielen Gebieten der Po-
litik, besonders im Hinblick auf die Geheim-
abkommen von Jalta und die später in Pots-
dam bestätigten Abmachungen, die neue Un-
gerechtigkeiten und Gefahren in der ganzen 
Welt heraufbeschworen hab 33en." )

Eindeutig wurde hier also die Erfüllung des 
Anspruches gerade der Minderheit im Kon-
greß auf Vorinformationen und Vorkonsulta-
tionen von Seiten der Exekutive bei entschei-
denden außenpolitischen Maßnahmen zur Vor-
aussetzung jeder bipartisanship erklärt. Drei 
Monate später stellte auch Taft fest: „Wenn es 
eine bipartisanship geben soll, dann muß es 
zu einer echten Konsultation mit den ver-
antwortlichen Vertretern der Republikaner 
über die Richtung der P

34
olitik kommen, bevor 

diese festgelegt wird." ).  Offen blieb, ob bei 
solchen „verantwortlichen Vertretern" der Op-
positionspartei nur an die führenden Republi-
kaner im Kongreß — und wenn ja, an welche 
im einzelnen — oder auch an andere außen-
politische Experten gedacht war. Darüber hin-
aus aber wurde ebensowenig wie in der poli-
tischen Grundsatzerklärung der Fraktion oder 
in anderen Verlautbarungen der Republikaner 
zu jener Zeit deutlich, was man sich auf dieser 
Seite konkret unter einer neuen Fernostpoli-
tik der USA vorstellte. Der rückschauende Be-
trachter gewinnt alles in allem den Eindruck, 
daß in dieser intraparteilichen Krise Anfang 
1950 sowohl die Präsidentenpartei wie die 
Opposition eine bipartisanship in der Au-
ßenpolitik allein schon durch die Einhaltung 
formaler Spielregeln in der Zusammenarbeit 
zwischen Exekutive und den Parteien im Kon-
greß gewährleistet sah.

Vom Februar an wurde die Atmosphäre zwi-
schen den Parteien immer mehr vergiftet. 
Dazu trugen vor allem der jetzt beginnende, 
wenn auch zunächst noch im Alleingang 
vorgetragene Generalangriff des Senators 

McCarthy, die Verurteilung des Diploma-
ten Alger Hiss als Spion der kommunisti-
schen Seite sowie die sogenannten State-De- 
partment-„Loyalitäts"-Untersuchungen bei 35). 
Am 27. März 1950 forderten schließlich die 
Republikaner in aller Form Achesons Rü- 
tritt. Vergeblich hatte sich Vandenberg von 
seinem Krankenlager aus noch am 26. März 
in einem Schreiben an seinen Kollegen Smith, 
den er als seinen Vertrauensmann in den 
Außenpolitischen Senats-Ausschuß hineinge-
bracht hatte, darum bemüht, einen solchen 
öffentlich vorgetragenen Angriff auf den Au-
ßenminister abzuwenden. Für die Sonderstel-
lung, die dieser außenpolitische Experte der 
Republikaner auf Grund regelmäßiger vertrau-
licher Unterrichtungen durch die exekutive 
Spitze damals einnahm36 ), spricht die von 
Vandenberg gewählte Formulierung: „Ich er-
klärte Ihnen und Senator Wherry mehr als 
einmal und sehr genau die Situation in China."

33) Congressional Records, 81. Congress, 2. session, 
Vol. 96, Part II, S. 541 vom 7. 2. 1950.
34) New York Times 22. 3. 1950.

35) Senator McCarthy hatte in einer öffentlichen 
Rede in West Virginia am 9. 2. 1950 seinen Angriff 
mit der Behauptung eingeleitet, daß er eine Liste 
von 205 Angehörigen des State Department habe, 
die trotz ihrer „bekannten" kommunistischen Nei-
gungen nach wie vor die Politik des Department 
mitbestimmten. Er konnte später keine überzeugen-
den Beweise vorlegen — auch nicht in den Hearings 
eines Senatssonderausschusses unter Senator Ty-
dings über die „Loyalität ... von Angehörigen . .. 
des State Department" im Frühjahr 1950.
36) Außenminister Acheson unterrichtete ihn z. B. 
durch ein persönliches Handschreiben ausführlich 
über die Ergebnisse der Pariser Außenminister-
konferenz vom November 1949; s. Vandenberg- 
Nachlaß.
37) Ebenda.

Vandenberg glaubte in den Angriffen in er-
ster Linie parteitaktische Motive erkennen zu 
können und beschuldigte daher Smith und 
andere „Kollegen", daß sie „darauf aus" seien, 
„Munition für die bevorstehenden Wahlen" 
(Zwischenwahlen vom Herbst 1950) zu sam-
meln. Damit befand er sich in fast völliger 
Übereinstimmung mit dem Präsidenten, der 
in einem Schreiben an ihn vom 27. März fest-
stellte: „Ich bin über die Situation, die sich im 
Kongreß in bezug auf die ganze Frage einer 
bipartisan foreign policy entwickelt hat, sehr 
beunruhigt. . . . Die Einstellung einiger Sena-
toren zu außenpolitischen Problemen, die von 
dem Bemü
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hen getragen wird, Munition für 
den kommenden Wahlkampf zu sammeln)!), 
ist höchst bedauerlich." )

Auch in der Bewertung des Nutzeffektes der 
republikanischen Angriffe für die kommuni-
stische Seite lagen der Republikaner Vanden-



berg und der Demokrat Truman nicht sehr 
weit auseinander. Hatte der Präsident auf die 
nicht einmal von Taft gebilligten, sondern 
vielmehr von diesem im Namen des Republi- 
can Policy Committee ausdrücklich zurückge-
wiesenen Angriffe des „radikalen Flügels" der 
Partei mit dem sehr starken Vorwurf rea-
giert, die Senatoren McCarthy, Wherry und 
Bridges — letzterer gehörte dem für die Exe-
kutive besonders wichtigen Bewilligungsaus-
schuß des Senates als Minderheitenführer an 
— seien des Kremls größte Pluspunkte in 
den USA" 38),  so sprach Vandenberg in seinem 
Schreiben an Smith davon, daß solche Angriffe 
auf Acheson nur den Kommunisten helfen 
würden und alles in allem „unpatriotisch ... 
und höchst gefährlich" seien. Der Höhepunkt 
der Kontroverse zwischen dem radikalen Flü-
gel der Republikaner und der demokratischen 
Administration wurde schließlich durch eine 
öffentliche Erklärung von Bridges erreicht, der 
Truman den Fehdehandschuh mit den Worten 
hinwarf: „Ich bin für einen Entscheidungs-
kampf in der ganzen Frage einer gemein-
samen Außenpolitik bereit" („I am 
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ready for 

a showdown on bipartisan foreign policy") ).

Teil» hinter, teils vor den Kulissen des politi-
schen Prozesses arbeiteten jedoch starke 
Kräfte beider Lager sehr bald wieder auf eine 
Entschärfung der parteipolitischen Spannun-
gen hin. Als entscheidender Schritt zur Über-
windung der Krise von republikanischer Seite 
wurde Ende März 1950 ein Schreiben des kran-
ken Vandenberg an den Chef der ECA-Mis- 
sion (Auslandshilfeprogramm), Paul Hoffmann, 
angesehen, in dem der Republikaner ein Lob-
lied auf „intraparteiliche" Errungenschaften 
der Vergangenheit sang, die von einem „repu-
blikanischen Kongreß" (von 1946—48) in „vol-
ler und freier Kooperation mit einer demokra-
tischen Exekutive" erreicht worden seien. Die 
ECA-Arbeit wurde als ein großartiges Bei-
spiel für eine bipartisan foreign policy heraus-
gestellt. Gleichzeitig regte Vandenberg die 
Einsetzung einer intraparteilichen Kommission 
zur Beratung über die Gestaltung der ameri-
kanischen Außenpolitik auf lange Sicht an40 ). 
Diese Brücke wurde denn auch von Truman 
in dem bereits erwähnten Schreiben an den 
Senator (mit der Anrede: „Dear Arthur") so-
fort beschritten.

38) Zit. nach New York Times v. 1. 4. 1950; siehe 
auch: Public Papers of the President, H. S. Truman, 
a. a. O., S. 236.
39) Ebenda.
40) Congressional Records, 81. Congress, 2. session, 
Vol. 96, Part IV, S. 5298 ff.

41) Vandenberg Papers, a. a. O., S. 558.
42) Department of State, „Bulletin" 8. 5. 1950.

Initiativen der Exekutive und der Demokratischen Partei

Auch Senator Ferguson bemühte sich nun-
mehr offenbar um Brückenschläge. Er legte am 
18. April im Senat zwölf Fragen an die 
Exekutive und die Demokratische Partei über 
formale und materielle Aspekte einer biparti-
sanship vor, zu der er sich grundsätzlich be-
kannte* ). Zur gleichen Zeit ergriff der Chief- 
Exekutive seinerseits gegenüber der Oppo-
sition im Kongreß die Initiative zur Wieder-
herstellung eines besseren Klimas zwischen 
dem Weißen Haus und einer starken, der Re-
gierung gegenüber sehr kritisch eingestellten 
Gruppe der Republikaner. Er empfing in Ge-
genwart des Außenministers den erst kurz 
vorher von ihm so schwer angegriffenen Se-
nator Bridges zu einem Gespräch im Weißen 
Haus, obwohl dieser Republikaner weder dem 

Policy Committee seiner Partei noch dem Aus-
wärtigen Ausschuß angehörte, dafür aber dem 
Bewilligungsausschuß. In einer Erklärung an 
die Presse vom 18. April bezeichnete es der 
Präsident als das Ziel des Gespäches mit die-
sem „dienstältesten Republikaner im Senat", 
neue Möglichkeiten für laufende Informatio-
nen und Konsultationen der republikanischen 
Minderheit zu schaffen. Wörtlich hieß es: 
„Angesichts der Probleme, vor denen die USA 
auf außenpolitischem Gebiet stehen, ist es 
äußerst wichtig, daß alle Anstrengungen un-
ternommen werden, um eine wahrhaft intra-
parteiliche Außenpolitik aufrechtzuerhalten. 
Es wird mein und des Außenministers Ziel 
sein, die Mitglieder der Minderheit nicht nur 
laufend informieren zu lassen, sondern auch 
ihre Ansichten zu erfahren und diese sowohl 
bei der Formulierung wie bei der Durchfüh-
rung unserer Auße
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npolitik in Rechnung zu 

stellen." )



Sehr charakteristisch für das außenpolitische 
Selbstverständnis auf Seiten des Kongresses 
und insbesondere auf Seiten der republikani- 
chen Opposition war dann die Tatsache, 
daß die führenden Republikaner Ferguson und 
Saltonstall anschließend im Senat den An-
spruch auf Teilhabe ihrer Partei an den ihrer 
Ansicht nach eng miteinander verbundenen 
Initiativ-, Empfehlungs- und Durchführungs-
funktionen im außenpolitischen Entschei-
dungsprozeß sehr deutlich anmeldeten. So 
antwortete Ferguson auf die Zwischenfrage, 
ob die Republikaner an „der Ausarbeitung 
der
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 Politik-(formulation) beteiligt sein sollten", 
mit einem klaren „Ja" und fügte hinzu: „Wenn 
die Minderheit nicht am Start, sondern nur an 
der Bruchlandung beteiligt wird, dann werden 
wir keine erfolgreiche bipartisan foreign 
policy haben." )

Am 24. April unternahm auch Connally-im 
Plenum des Senates wieder den Versuch, sei-
nen Kollegen in einer längeren Rede die Not-
wendigkeit eindringlich vor Augen zu füh-
ren, Probleme der Außenpolitik aus dem Streit 
der Parteien herauszuhalten. Er verwendete 
zur Charakterisierung dieses von ihm als wün-
schenswert angesehenen approach den Termi-
nus „non-partisan“. Wörtlich erklärte er: „Es 
sollte im Hinblick auf unsere auswärtigen 
Beziehungen zu Non-partisan-Einstellungen 
kommen. Die Außenpolitik sollte nicht ein 
Feld sein, in dem man sich in demagogischen 
Appellen zur Erhaschung persönlicher Popu-
larität hingibt .. . Wenn die Vereinigten Staa-
ten eine führende Position in der internatio-
nalen Politik einnehmen sollen, . . . dann 
müssen wir hier über kleinliche politische 
Auseinandersetzungen erhaben sein.... Im 
Senat und auch außerhalb des Senates hat es 
in letzter Zeit erhebliche Diskussionen um 
eine Non-partisan-Außenpolitik gegeben. Diese

Art von Außenpolitik entspricht amerikani-
scher 44Tradition." )

Hinweise auf eine non-partisan foreign policy 
verband Connally mit dem ein wenig vagen, 
aber sicherlich publikumswirksamen Postulat, 
daß die Mitglieder des Senates zwar die ame-
rikanische Außenpolitik „unter sich disku-
tieren" sollten, die endgültige Entscheidung 
aber dann vom „Volke der Vereinigten Staa-
ten" zu treffen sei. Damit kann er nur eine 
Verbeugung vor dem Souverän „Volk" im 
Hinblick auf die im Herbst jenes Jahres fälli-
gen Zwischenwahlen beabsichtigt haben. Es 
folgte dann auch sofort ein Hinweis auf die 
schon angedeutete verfassungsrechtliche Lage: 
„Der Präsident der Vereinigten Staaten ist . . . 
nach der Verfassung für die Führung unserer 
auswärtigen Politik verantwortlich. Der Präsi-
dent wird und kann sich dieser Verantwor-
tung nicht entziehen. Ihm steht es jedoch völ-
lig frei, Senatoren, Mitglieder des Kongresses 
und andere Bürger der Vereinigten Staaten in 
bezug auf die Formulierung unserer Außen-
politik und die ins Auge gefaßten außenpoliti-
schen Maßnahmen zu konsultieren und ihren 
Rat einzuholen."

Schließlich erwähnte der demokratische Vor-
sitzende des Außenpolitischen Senatsausschus-
ses in derselben Debatte noch die Tatsache 
— gewissermaßen als Beweis des guten Wil-
lens der Exekutive —, daß Truman den frü-
heren republikanischen Senator J. Sherman 
Cooper ebenso wie den früheren Senator und 
außenpolitischen Experten der Oppositions-
partei, John Forster Dulles, zu Beratern des 
Außenministeriums ernannt habe. Ausdrück-
lich bezeichnete er diese Ernennungen als eine 
Maßnahme, die ganz der „Tradition einer non- 
partisan foreign policy der Vereinigten Staa-
ten" entspräche.

Funktionsbeschränkung der Opposition durch gemeinsame Außenpolitik?

Gerade diese Ernennungen warfen sehr deut-
lich die Frage auf, ob sich die Opposition 
durch eine zu aktive, die offizielle Außenpoli-
tik der Vereinigten Staaten indirekt mitver-
antwortende Beteiligung am Entscheidungs-

prozeß in ihrer Primärfunktion der Bewertung 
und Kritik außenpolitischer Maßnahmen der 
Exekutive entscheidend behindert fühlen 
mußte bzw. behindert wurde. Dulles selber 
präzisierte in einer Presseerklärung damals 
seine Auffassung über solche möglichen Aus- 

44) Ebenda S. 5419 wie auch folgende Zitate auf 
dieser Seite.

43) New York Times v. 19. 4. 1950 und Congres- 
sional Records, 81. Congress, 2. session, Vol. 96, 
Part IV.



Wirkungen seiner und Coopers Ernennung 
mit den Worten: „Ich nehme nicht für einen 
Augenblick an, daß meine Gegenwart im State 
Department . . . automatisch eine Politik si-
cherstellen wird, die unter allen Umständen 
eine republikanische Unterstützung verdient." 
Seine Parteifreunde würden nun zwar sicher-
lich besser über die anstehenden Probleme in-
formiert werden, brauchten aber ihre unanhän-
gige kritische Bewertung außenpolitischer 
Maßnahmen der Exekutive ebensowenig ein-
zuschränken wie eine konstruktive Kommen-
tierung 45 derselben ).

Kurz vorher hatte Acheson in einer Ansprache 
vor dem amerikanischen Zeitungsverlegerver-
band in einem ähnlichen Sinne votiert, als er 
sich sowohl für einen Minimumkonsens in der 
Außenpolitik als auch für Kritik an dieser 
Politik einsetzte. Er erklärte, daß eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Exekutive und den 
beiden Parteien im Kongreß in der Außen-
politik keineswegs eine für das amerikanische 
Regierungsystem „lebensnotwendige Oppo-
sition" ausschließe, da immer noch ein weiter 
Spielraum für Meinungsverschiedenheiten hin-
sichtlich der bei der Verwirklichung außenpo-
litischer Konzeptionen anzuwendenden Me- 
thoden bleibe.

Für einen außenpolitischen Minimumkon-
sens setzte sich zur gleichen Zeit auch wiede-
rum Connally ein, als er in geradezu über-
schwenglichen Worten, ohne seine Vorstel-
lungen jedoch näher zu definieren, vor dem 
Kongreß sagte: „Heute, wenn wir uns vor so 
ernste internationale Probleme gestellt sehen, 
wenn wir dringend der Einigkeit und Festig-
keit bedürfen, wenn wir die uns konfrontie-
renden Schwierigkeiten meistern wollen, war-
um sollten wir da nicht denselben Kurs steu-
ern, den wir in der Vergangenheit gesteuert 
haben? . . .Ich appelliere mit großem Ernst 
an die Senatoren, an die Mitglieder des Kon-
gresses, an die Exekutive und an alle Bür-
ger der Vereinigten Staaten, zusammenzuste-
hen in einmütiger Unterstützung der Außen-
politik der Vereinigten Staaten auf den ver-

schiedensten Gebieten. . . . Wir sollten keine 
Appelle an die Republikaner alleine oder an 
die De
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mokraten alleine richten, sondern an 
das ganze Volk der Vereinigten Staaten . .. 
Sie sollten sich alle zum Dienst an der Sache 
bereit finden." )

Derartige Versuche sowohl von Seiten der 
Exekutive als auch der Legislative, eine bi- 
partisan foreign policy auch auf dem Gebiet 
der amerikanischen Fernostpolitik herzu-
stellen, wurden im Frühjahr und Frühsommer 
1950 vor allem durch die erbitterten Angriffe 
des rechtsextremen republikanischen Senators 
McCarthy auf eine angeblich gegenüber dem 
Kommunismus zu „weiche Welle" der demo-
kratischen Exekutive gestört. Der Ausbruch 
des Koreakrieges ließ dann vorübergehend 
eine intraparteiliche Zusammenarbeit erneut 
sichtbar werden, so insbesondere Ende Juni 
bei Beginn des Krieges und Mitte Dezember 
nach dem Eingreifen der chinesischen Kommu-
nisten in die militärischen Auseinanderset-
zungen. 1951 hielten sich Krisen- und Glanz-
zeiten in bezug auf eine bipartisan foreign 
policy im großen und ganzen die Waage. 
Selbst die durch die Entlassung General Mc-
Arthurs als amerikanischer und UN-Oberbe-
fehlshaber Fern-Ost ausgelöste inneramerika-
nische Kontroverse vermochte an den Grund-
festen der Konzeption einer gemeinsamen 
Außenpolitik nicht entscheidend zu rütteln. 
Das zeigte sich unter anderen in den ausge-
dehnten öffentlichen Informationssitzungen 
der gemeinsam tagenden Ausschüsse für Ver-
teidigung und Auswärtige Fragen des Senates 
im Frühsommer. Wiederholt kam es noch in 
diesen scharfen Auseinandersetzungen zwi-
schen Republikanern und Demokraten zu Ab-
stimmungen gegen die eigene
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 Parteilinie, das 

heißt zu sogenannten „cross-party-votes" ).

46) Congressional Records, 81. Congress, 2. Ses-
sion, Vol. 96, Part IV, S. 5420.
47) Siehe hierzu insgesamt: Hearings before the 
Committee on Armed Services and the Committee 
on Foreign Relations, US Senate, 82. Congr., 1. Ses-
sion, to conduct an inquiry into the military Situ-
ation in the Far East and the facts Surrounding 
the relief of General of the Army, Douglas 
McArthur, Washington, Gov. Printing Office 1951 
(4 Bde., 1 Band Anhang).45) Department of State „Bulletin" 8. 5. 1950.



Wahlkampftaktik und gemeinsame Außenpolitik

Erst bei den Präsidentschaftswahlen des Jah-
res 1952 brach dann die bipartisanship in der 
Außenpolitik, ja selbst eine extra-partisan-
ship im oben angedeuteten Sinne, im Zu-
sammenhang vor allem mit der Chinapolitik 
der USA vollkommen zusammen. Im Wahl-
manifest der Demokratischen Partei war von 
dieser Politik — abgesehen von dem Problem 
des Koreakrieges — zwar in einem Neben-
satz die Rede, in dem darauf hingewiesen 
wurde, daß die militärische und wirtschaftliche 
Unterstützung der USA für die nationalchine-
sische Regierung auf Formosa „diesen lebens-
wichtigen Außenposten der freien Welt . . . ge-
stärkt“ habe und diese — wie wir sahen, 
1949—50 keineswegs von der Regierung be-
absichtigte (!) — Hilfe daher auch in Zukunft 
fortgesetzt werden würde.

Die Republikanische Partei machte jedoch nun-
mehr die Fernostpolitik der demokratischen 
Regierungen Roosevelt und Truman zum Zen-
tralthema des ganzen Wahlkampfes, nachdem 
sie dieses Thema bei den Zwischenwahlen des 
Jahres 1950 schon in den Vordergrund gestellt 
hatte. Sie verurteilte in ihrem Manifest in 
scharfen Worten den „Ausverkauf" des chi-
nesischen Verbündeten auf den alliierten 
Kriegs- und Nachkriegskonferenzen, die Ver-
weigerung weiterer amerikanischer Militär-
hilfe im Endstadium des chinesischen Bürger-
krieges und vor allem den von den USA sei-
nerzeit auf Tschiang Kai-schek ausgeübten 
Druck, die „Mandschurei aufzugeben" und ein 
Koalitionsabkommen mit den Kommunisten 
abzuschließen. Die Republikaner hielten auch 
jetzt noch an ihrer alten, durch nichts bewie-
senen Behauptung fest, daß man mit einer ver-
stärkten Wirtschafts- und Militärhilfe China 
1948/49 noch für den Westen hätte „retten 
können". Die verfehlte Politik der demokra-
tischen Administrationen habe im Koreakrieg 
nunmehr dazu geführt, daß sich an der „Flanke 
der USA im Pazifik" ein vor „nichts zurück-
schreckender Feind ..." anstelle „eines Ver-
bündeten und Freundes" befände. Nachdem 
die Regierung Truman das amerikanische Volk 
ohne dessen „Zustimmung" in diesen Krieg 
„gestürzt" und dann auch noch durch Fehlkal-
kulationen der Gefahr einer ernsten Nieder-
lage von chinesischer Seite ausgesetzt habe, 
müßten von der neuen Regierung 1953 alle 
diejenigen Regierungsbeamte, insbesondere 
aus dem State Department, entfernt werden, 
die für diese „unnötigen Gefährdungen" eine 

Mitverantwortung trügen. Abschließend gaben 
die Republikaner in diesem Zusammenhang 
das Wahlversprechen ab, daß sie die mit den 
früheren Kriegsverbündeten der USA abge-
schlossenen „Geheimabkommen" wieder rück-
gängig machen würden. Bekanntlich wurde 
dieses Vers
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prechen, das in erster Linie auf das 
Abkommen von Jalta abzielte, später nicht 
eingehalten ).

War diese Sprache schon deutlich genug, so 
wurde sie in den offiziellen Reden ebenso wie 
in den Diskussionsbeiträgen auf der National 
Convention der Partei in Chicago noch stär-
ker ins Demagogische übersteigert — im be-
sten Stil traditioneller amerikanischer Wahl-
kampfkongresse. Deren „Schlachtrufe" hinter-
lassen allerdings im allgemeinen weder in 
bezug auf eine spätere Verwirklichung noch 
unter dem Gesichtspunkt einer Verstimmung 
des Gegners nach gewonnener bzw. verlore-
ner Wahl wirklich ernste Spuren. In Chicago 
erreichte die McCarthy-Welle einen vorläufi-
gen Flöhepunkt. „Wir haben genug von den 
Trumans, Achesons, Lattimores und Jessups", 
so hieß es in einem Diskussionsbeitrag. „Und 
selbst wenn es nur einen Kommunisten im 
State Department gäbe (anstelle der niemals 
bewiesenen über 200, von denen Senator Mc-
Carthy ursprünglich gesprochen hatte), dann 
würde das auch schon einer zu viel sein (gro-
ßer Bei 49fall)." )

Der auf die Hintergründe der Entlassung Mc-
Arthurs hinzielende Zusatz, daß es im Falle 
eines republikanischen Wahlsieges „keine 
Kriege mehr geben werde, die wir Angst ha-
ben zu gewinnen", erinnert an ähnliche For-
meln aus den Wahlkämpfen der Jahre 1964 
und 1966, wurde aber — beinahe zur gleichen 
Zeit — von Eisenhower selber in das „posi-
tive" Versprechen umgewandelt, die „ameri-
kanischen Jungens" in Korea so schnell wie 
möglich nach Hause zu bringen. Für den Aus-
gang der Wahlen dürfte dieses Versprechen, 
das vor allem mit einer Versicherung des eige-
nen persönlichen Einsatzes verbunden war, 
eine sehr viel größere Rolle gehabt haben als 
die (nachträgliche) Verdammung der US-Fem- 
ostpolitik seit 1944/45.

48) K. H. Porter und W. B. Johnson, National Party 
Platforms 1840—1960, Urbana 1961, S. 497 ff.
49) 25th Republican National Convention, „Procee- 
dings", Chicago 1952, S. 146.



Die erbitterten Kontroversen um diese Politik 
im Wahlkampf 1952 stellen ein gutes Beispiel 
für die Grenzen dar, die der Theorie und 
Praxis einer bipartisanship oder extra-parti- 
sanship auch in der amerikanischen Außenpo-
litik gesetzt sind: Tiefgreifende Meinungsver-
schiedenheiten in wichtigen Sachfragen der 
Politik werden vor allem dann nicht eine Aus-
klammerung aus Wahlkämpfen erfahren, 
wenn sich die eine oder andere Seite von einer 
parteipolitisch verschärften Auseinanderset-
zung taktische Vorteile verspricht. Es zeigte 
sich auch hier, daß es gar nicht erforderlich 
war, im Hinblick auf die künftige Entwicklung 
klar umrissene Alternativkonzeptionen zu 
proklamieren, wie dies etwa bei den Wahl-
kämpfen der Jahre 1953 und 1957 in der Bun-
desrepublik versucht wurde. Vielmehr genüg-

ten vom Gesichtspunkt der Taktik bereits ge-
schickte Angriffe auf eine angeblich völlig 
verfehlte Politik in der Vergangenheit. Als 
weiteres, die gesamte Atmosphäre des Wahl-
kampfes in innen- und außenpolitischer Hin-
sicht verschärfendes Moment kam 1952 zwei-
fellos ein Gefühl der Frustration auf seifen der 
Republikaner hinzu. Schließlich war die Repu-
blikanische Partei zwei Jahrzehnte lang aus 
dem Weißen Haus und, von zwei Jahren ab-
gesehen, auch aus den politischen Spitzenpo-
sitionen des Kongresses, das heißt den wich-
tigen Ausschußvorsitzen, ausgeschaltet wor-
den. Sie mußte daher alles versuchen, um die-
ses Mal die Mehrheit der öffentlichen Mei-
nung, das heißt der Wähler, hinter sich zu 
bringen.

Wiederherstellung der „bipartisanship" seit 1953

Sehr bald nach dem Amtsantritt Eisenhowers, 
der während seiner ganzen Regierungszeit 
ein Höchstmaß an intraparteilichem Konsens 
im amerikanischen Volk anstrebte, wurde die 
bipartisan foreign policy wiederhergestellt 
und nunmehr bezeichnenderweise auch auf die 
Probleme des Fernen Ostens ausgedehnt. Aus-
druck dieser Entwicklung war zum Beispiel 
bei den Präsidentschaftswahlen 1956 die Tat-
sache, daß die Mainifeste beider großen Par-
teien gleichermaßen jeden Gedanken sowohl 
an eine amerikanische Anerkennung Pekings 
wie an dessen Aufnahme in die Vereinten 
Nationen mit Hilfe der USA ablehnten. Ernste 
außenpolitische Meinungsverschiedenheiten 
traten nach 1953 eigentlich mehr, wenn nicht 
sogar ausschließlich, in einigen innerpartei-
lichen Auseinandersetzungen zutage. So würde 
eine detaillierte Analyse etwa der Hearings 
des Auswärtigen Senatsausschusses unter Ful-

bright im Sommer 1966 über die US-China- 
und Vietnampolitik keinerlei parteipolitisch 
fixierte Fronten, sondern eher intraparteiliche 
Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen 
Parteiflügeln zugunsten oder gegen die außen-
politischen Konzeption und Praxis der Regie-
rung Johnson in diesem Bereich der Politik 
erkennen lassen. Bekanntlich werden die 
schärfsten und wirkungsvollsten Angriffe auf 
diese Politik gerade von dem demokratischen 
Vorsitzenden des Auswärtigen Senatsaus-
ausschusses vorgetragen.

Johnson mußte daher den 1967 schwieriger 
denn je gewordenen Versuch immer wieder 
von neuem unternehmen, das Dreiecksver-
hältnis zwischen Präsident, Mehrheitspartei-
gruppen und Minderheitsparteigruppen im 
Kongreß in ein gerade seine Außenpolitik 
einigermaßen tragendes Parallelogramm der 
Kräfte zu verwandeln.



Carl-Christoph Schweitzer

Betrachtungen zur 
amerikanischen Notstandsgesetzgebung

Terminologische Unklarheiten

angesichts der parlamentarischen und auch 
ußerparlamentarischen Auseinandersetzun- 
en über den Entwurf der Koalitionsregierung 
om 6. April 1967 für ein „Gesetz zur Er- 
änzung des Grundgesetzes" (Notstandsge- 
etzgebung) erscheint eine Kurzanalyse der 
i den USA anzutreffenden wichtigsten Not-
tandsregelungen und -praktiken, ihrer recht- 
chen Grundlage sowie ihrer politischen Wer- 
ang besonders zweckmäßig, handelt es sich 
ier doch um ein Regierungssystem, das trotz 
nterschiedlicher Grundstruktur in vielen 
spekten für die Überlegungen der Grundge- 

etzväter seinerzeit von Bedeutung gewesen 
st.

Zunächst ist, wenn wir die Notstandstheorie 
nd -praxis in den USA im Licht der bisheri- 
en Notstandsdiskussionen in der Bundesre- 
mblik Deutschland betrachten, schon die Fest-
teilung interessant, daß die in den einschlägi- 
en amerikanischen Texten (der Verfassung, 
inzelner Gesetze, von Urteilen des Obersten 
undesgerichtes oder präsidentiellen Prokla- 
ationen) vor allem in den letzten 30 Jahren 
erwandten Begriffe außerordentlich dehnbar 
ind und daher immer wieder unterschiedlich 
usgelegt wurden. Abgesehen von dem relativ 
dar umrissenen Tatbestand einer „Naturkata-
trophe" — für gewöhnlich noch genauer fi-
liert etwa durch Begriffe wie „Dürre" oder 
Überschwemmung" — erscheint lediglich der 
eider in der Bundesrepublik Deutschland nun- 

mehr wieder aufgegebene Terminus des 
„Kriegszustandes" (nach dem bisherigen GG 
Art. 59 a: Eintreten des Verteidigungsfalles) in 
den amerikanischen Texten klar und und 
deutlich: „In time of war". Ähnlich wie in 
dem neuen Entwurf der Bundesregierung fin-
den wir aber auch verschiedene Begriffe für 
mögliche Vorstufen dieses Zustandes, so vor 
allem: „When war is imminent" (wenn ein 
Angriff bevorsteht) oder „Is in danger of 
invasion" (ist die USA der unmittelbaren Ge-
fahr einer Aggression ausgesetzt) neben ex-
tensiv zu interpretierenden und in früheren 
Regierungsentwürfen der Bundesrepublik an-
gedeuteten Definitionen, wie „In time of 
public peril or disaster" (in Zeiten der öffent-
lichen Gefahr oder Katastrophe), „When the 
security of the United States is threated" 
(wenn die Sicherheit der USA bedroht ist) 
oder — für deutsche Ohren besonders 
unbefriedigend, weil ebenso pauschal wie 
ideologieverdächtig — „In the national inter- 
est" (im nationalen Interesse) und last not 
least natürlich den am häufigsten wiederhol-
ten und von Franklin Delano Roosevelt in 
mehr als 30 öffentlichen Verlautbarungen ver-
wandten Oberbegriff: „In times of national 
emergency" (in Fällen des nationalen Notstan-
des). Im Gegensatz zur Bundesrepublik 
Deutschland haben interessanterweise bislang 
in den Vereinigten Staaten solche und andere 
teminologische Unklarheiten nicht schon an 
sich zu ernsthaften Kontroversen geführt.



Gesetzliche Regelungen in den USA

Die Verfasser der Begründung zu dem neue-
sten Entwurf der Bundesregierung machen es 
sich ein wenig zu leicht, wenn sie die ver-
fassungsrechtliche Ausgangslage in den Ver-
einigten Staaten in bezug auf die gesamte 
Notstandsproblematik mit dem einen Satz 
abtun: . enthält keine ausdrückliche Re-
gelung des Notstandsrechtes". An dieser Stelle 
wären — sofern man überhaupt auf ausländi-
sche Beispiele zurückgreifen wollte — doch 
einige genauere Hinweise von Nutzen gewe-
sen. Einmal läßt sich aus dem Abschnitt I, 8 
der US-Verfassung eine „Beteiligung" des 
Kongresses an der Organisation, ja theoretisch 
sogar an dem Einsatz der Miliz ableiten. Diese 
Miliz (oder Nationalgarde) hat bekanntlich 
„den Gesetzen der Union Geltung zu verschaf-
fen, Aufstände zu unterdrücken und Inva-
sionen der USA abzuwehren". Als regiona-
les Instrument untersteht sie dem jeweiligen 
Gouverneur der Einzelstaaten; nach der Ver-
fassung kann aber auch die Bundesexekutive, 
das heißt der Präsident, sie ihrem Oberbefehl 
unter 1stellen ). Der Verfassungsabschnitt I, 8 
enthält ferner die berühmte „necessary-and- 
proper"-Klausel, wonach der Kongreß für den 
Erlaß von Gesetzen zuständig ist, die ihm zur 

Ausübung aller der Regierung der Vereinig-
ten Staaten übertragenen Befugnisse und 
Rechte notwendig erscheinen. Diese Klausel 
wird bei einer Diskussion über Notstands-
kompetenzen häufig zitiert, weil aus ihr ge-
folgert werden kann, daß die Exekutive ohne 
legislative Ermächtigung keine Notstandsver-
ordnungen erlassen kann. Was mögliche, durch 
die Verfassung verbriefte Notstandskompe-
tenzen des Präsidenten betrifft, so ist in die-
sem Zusammenhang vor allem der Abschnitt II, 
3 zu erwähnen, aus dem amerikanische Chief 
Executives eine Generalvollmacht für jeden 
denkbaren Fall eines Notstandes immer wieder 
abgeleitet haben, weil sie danach verpflichtet 
sind, für die „gewissenhafte Ausführung und 
Anwendung der Gesetze Sorge zu tragen". Vor 
allem aber darf bei einem Hinweis auf die ver-
fassungsrechtliche Ausgangslage in den Ver-
einigten Staaten die Tatsache nicht außer acht 
gelassen werden, daß die Mitwirkung der Le-
gislative am ius belli, das heißt einer Kriegs-
erklärung der USA, in dem Verfassungsdoku-
ment fixiert wurde, abgesehen davon schließ-
lich, daß die Verfassung auch eine Bestimmung 
über die Zulässigkeit einer Einschränkung des 
Habeas-corpus-Grundrechtes enth 2ält ).

Diskussionen über die Kompetenzen im Notstandsfall

Im einzelnen wäre nun zu den verschiedenen 
Notstandsaspekten unter dem Gesichtspunkt 
der Theorie und Praxis in den Vereinigten 
Staaten folgendes zu sagen: In bezug auf einen 
„äußeren Notstand" haben sich in der ameri-
kanischen Regierungspraxis immer wieder 
Kontroversen an der Tatsache entzündet, daß 
einerseits amerikanische Präsidenten nur mit 
Zustimmung des Kongresses einen „Krieg" er-
klären dürfen, sie andererseits aber aus ihrer 
Stellung als Oberbefehlshaber aller US-Streit-
kräfte in Krieg und Frieden weiterreichende 
Generalvollmachten abzuleiten versucht ha-
ben. So haben sie wiederholt -— etwa im

1) US-Verfassung II, 2 (1).

Opiumkrieg gegen China — unter Berufung 
auf ihre Oberbefehlshaberstellung sowie auf 
eine ihnen auferlegte doppelte Verpflichtung 
zum Schutz von amerikanischem Leben und 
Eigentum im Ausland und zur Erfüllung völ-
kerrechtlicher Verträge durch die USA ohne 
ausdrückliche Zustimmung des Kongresses 
amerikanische Truppen außerhalb des Staats-
gebietes eingesetzt.

Eine solche präsidentielle Usurpation äußerer 
Notstandskompetenzen führte schon bei Aus-
bruch des Koreakrieges 1950, vor allem dann 
aber 1951 zu scharfen Auseinandersetzungen

2) Ebenda I, 9 (2)



zwischen Vertretern und Anhängern der da-
mals demokratischen Administration und Tei-
len der republikanischen Opposition. Die ver-
fassungsrechtliche Interpretation der Exeku-
tive kam sehr klar in einer Expertise des State 
Department Anfang Juli 1950 mit dem Titel 
„On the authority of the President to repel 
attacks ..." zum Ausdruck3). Hier sollte der 
historische Beweis geführt werden, daß dem 
amerikanischen Präsidenten gewissermaßen 
schon aus gewohnheitsrechtlichen Erwägungen 
heraus die alleinige Zuständigkeit zum Einsatz 
von amerikanischen Truppen zugesprochen 
werden müsse. Tatsächlich hatte die Exekutive 
bei Ausbruch des Koreakrieges, rechtlich ge-
sehen, auf eine Zustimmung des Kongresses 
verzichtet, wenngleich sie in diesem Zusam-
menhang wichtige Führer beider großer Par-
teien, zumindest unmittelbar nach ihren jewei-
ligen strategisch-politischen Grundsatzent-
scheidungen, konsultierte.

3) Siehe: Compilation of certain public information 
on the Military Situation in the Far East for the 
use of the Senate Committee on Armed Services 
an Foreign Relations, Washington D. C. 1951, 
S. 15 ff.
4) Hearings before the Committee on Armed Ser-
vices and the Committee on Foreign Relations, US 
Senat, 82. Congr., 1. Sess: „To conduct an inquiry 
into the military Situation in the Far East and the 
facts surrounding the relief of General of the 
Army Douglas MacArthur from his assignment in 
that area", Teile I—IV, Washington D. C. 1951, 
hier Teil III, S. 2014.

5) Vergl. ähnliche „Rückversicherungsversuche" 
Eisenhowers Mitte der fünfziger Jahre in den 
Kreisen um die Formosastraße und im Nahen 
Osten.
6) E. S. Corwin, The Office of the President . . ., 
S. 202 ff.
7) Vergl. in diesem Zusammenhang die Empfehlun-
gen der sog. Hoover-Commission zur Reorganisa-
tion der Exekutiv-Struktur in bezug auf die jahre-
lange und von der Kommission für unzulässig und 
unzweckmäßig gehaltene Praxis der Legislative, 
von sich aus neue Exekutivbehörden speziell auf 
dem Gebiet der Außenpolitik ins Leben zu rufen 
bzw. existierende mit außenpolitischen Aufgaben 
zu betreuen. In: Documents on American Foreign 
Relations 1.1.—31. 12. 1949, Princeton University 
Press 1950, Vol. XI, hrsg. v. World Peace Foun-
dation.

In den berühmt gewordenen Hearings der 
gemeinsamen Senatsausschüsse für Auswär-
tige Angelegenheiten und Verteidigung vom 
Frühsommer 1951 faßte dann der damalige de-
mokratische Außenminister Acheson unter Be-
rufung sowohl auf die Erfordernisse einer mög-
licherweise in Sekunden zu treffenden militär-
technologischen Kriegsentscheidung wie auf 
die von den USA in Bündnissen oder sonsti-
gen Kollektiv-Verträgen übernommenen Ver-
pflichtungen (im Rahmen der NATO oder der 
UN-Charta) die Auffassung der Administration 
schließlich dahin gehend zusammen, daß „der 
Kongreß nicht das einzige Verfassungsorgan 
ist, welches Kämpfe einleiten kann. Ein Krieg 
wird erklärt, wenn man von irgend jemandem 
angegriffen wird, was auch immer sich im ein-
zelnen dann abspielen mag. Was die Verfas-
sung hingegen festgelegt hat, ist eine Kriegs-
erklärung. Diese führt zu einer ganzen Reihe 
von rechtlichen und anderen Konsequen-
zen" 4). Insbesondere die republikanische

Opposition lehnte diese Auffassung ebenso 
scharf wie lautstark ab. Nicht zuletzt diese 
Auseinandersetzungen dürften die Administra-
tion Johnson dazu bewogen haben, sich durch 
eine „Blankoermächtigung" des Kongresses 
in Gestalt der sogenannten Tongking-Resolu- 
tion hinsichtlich ihrer Vietnampolitik abzu-
decken5). Die trotz oder gerade wegen die-
ser Resolution heute, im Jahre 1968, verfas-
sungsrechtlich als unklar empfundene und da-
her umstrittene präsidentielle Kriegsführung 
in Vietnam dient nunmehr vielen Experten 
und Politikern in den USA zum Anlaß, eine 
endgültige Klärung der exekutiv-legislativen 
Kompetenzaufteilung in bezug auf das ius belli 
zu fordern.

Schon vor dem Koreakrieg hatte Präsident 
F. D. Roosevelt auf dem Gebiet des äußeren 
Notstandes Kompetenzen für die Exekutive in 
Anspruch genommen, die durch den Wortlaut 
der Verfassung nicht gedeckt waren. Einmal, 
indem er ohne besondere Ermächtigung des 
Kongresses durch die Erteilung des berühmten 
„sink on sight"-Befehls6) an die US-Marine 
— gedacht war hier besonders an eine Abwehr 
deutscher Seekriegsmaßnahmen in den Ge-
wässern um Island — im Juli 1941 so etwas 
wie einen „Krieg vor dem Krieg" führte, und 
zum anderen, indem er dann nach Eintritt der 
USA in den Zweiten Weltkrieg eine große 
Anzahl neuer Exekutivbehörden ohne Mitwir-
kung der Legislative ins Leben rief. Die Errich-
tung zum Beispiel des sehr wichtigen „War- 
production-board", der in größtem Umfange 
Dienstverpflichtungen amerikanischer Bürger 
vornahm, erfolgte zunächst durch „executive 
order" (präsidentielle Verordnung) und wurde 
erst nachträglich durch ein act of congress le-
galisiert7). Ganz zweifellos hat sich jeden-



falls in der Geschichte der USA bis in das 
20. Jahrhundert hinein immer wieder gezeigt, 
daß die Bestimmungen der amerikanischen 
Verfassung eine Mitwirkung der Legislative 
an verschiedenen Maßnahmen in einem äuße-
ren Notstand nicht in dem Maße sichergestellt 
haben, wie dies durch den neuen Entwurf der 
Bundesregierung in den geplanten Grundge-
setz-Ergänzungsartikeln 115 a — 115 1 der Fall 

ist. Abhilfen könnten auch in den USA 
nur durch eine Verfassungsergänzung oder 
aber durch einen verfassungsrechtlich nur sehr 
schwer herbeizuführenden Urteilsspruch des 
Supreme Court geschaffen werden. (Bekannt-
lich kennt der Zuständigkeitskatalog des 
Supreme Court in den USA im Gegensatz zum 
Bundesverfassungsgericht nicht die Organ-
klage.)

Rechtliche Probleme des Belagerungszustandes

Interessanterweise visiert, um hier gleich an-
zuknüpfen, der Entwurf der Bundesregierung 
die Möglichkeiten einer Einengung der Habeas-
corpus-Rechte nur im Rahmen dieser Ergän-
zungen zum Art. 115 GG, das heißt im Rahmen 
eines äußeren Notstandes, an (in Gestalt einer 
Verlängerung der Frist zwischen einer Verhaf-
tung und einer Vorführung vor dem Richter 
auf höchstens 4 Tage). In der Geschichte der 
USA hingegen hat dieses Problem häufig im 
Zustand sowohl des äußeren wie auch des in-
neren Notstandes eine Rolle gespielt, und 
zwar vor allem im Zusammenhang mit einer 
— ebenfalls weder im GG noch in dem neuen 
Entwurf der Bundesregierung vorgesehenen — 
Verkündung des Belagerungszustandes (mar- 
tial law). Nach traditionellen angelsächsischen 
Vorstellungen handelt es sich bei letzterem um 
die Möglichkeit des in den USA speziell von 
der Bundesexekutive angeordneten Einsatzes 
regulärer nationaler Truppen zur Bekämpfung 
innerer Unruhen und damit um die Frage, ob 
in solchen Fällen eine militärische an die 
Stelle der zivilen Verwaltung, vor allem aber 
eine militärische an die Stelle der zivilen Ge-
richtsbarkeit treten kann. Bislang haben sich 
in der Praxis der USA alle Fälle der Verkün-
dung und Anwendung eines in der Verfassung 
verankerten martial law immer nur auf Teilge-
biete des Landes, niemals jedoch auf die ge-
samte Union erstreckt. Diese Fälle sind schon 
deshalb als besondere Marksteine in die Ge-
schichte eingegangen, weil sie zu einer Reihe 
von wichtigen Grundsatzurteilen der Gerichte 
oder acts of congress führten. Erinnert sei hier 
nur an der Aussetzung der Habeas-corpus- 
Rechte im amerikanischen Bürgerkrieg durch 
Lincoln, die das Grundsatzurteil „ex parte 

Milligan" hervorrief8). In einem Krieg der 
USA mit ausländischen Mächten schuf dann 
F. D. Roosevelt in diesem weiteren Zusammen-
hang der Aufhebung von Bürgerrechten durch 
militärische Dienststellen einen besonders 
schwerwiegenden und oft diskutierten Präze-
denzfall mit seiner erst nachträglich, wenn 
auch sehr schnell vom Kongreß autorisierten 
und schließlich sogar vom Supreme Court gut-
geheißenen Weisung an den Verteidigungs-
minister, amerikanische Bürger japanischer 
Abstammung aus Gebieten an der Westküste 
auszuweisen und vorübergehend im Inneren 
des Landes anzusiedeln 9).

8) S. 4 Wall. 2 (1866). Das Gericht bezog gegen 
den Präsidenten Stellung. Vergl. auch J. G. Randall, 
Constitutional Powers under Lincoln, 1963. Zur 
Kontroverse um den Begriff der „clear and present 
danger" s. in diesem Zusammenhang u. a. 249 
US 47, 1919. Eine sehr gute Darstellung über das 
Instrumentarium der Miliz gibt Martha Derthick, 
The National Guard and Politics, Harald University 
Press 1965.
9) E. S. Corwin, Total War and the Constitution, 
New York 1947, S. 91 ff; vergl. in diesem Zu-
sammenhang das Urteil des Supr. Court 328 US 81, 
1943. Die Gerichte stellten sich auf die Seite der 
Exekutive auch im Fall der militärgerichtlichen 
Aburteilung von NS-Spionen, die 1942 in den USA 
gelandet waren; s. hierzu: Ex parte Quirin, 317 US 1 
(1942). Auch die Bestimmung des „Internal Security 
Act 1950“, daß der Präsident „in Zeiten eines inter-
nen Sicherheitsnotstandes ... Verhaftungen von 
sich aus vornehmen lassen kann", war bekanntlich 
sehr weitgehend.

Spätestens 1955 wurde auf dem Gebiet 
der militärischen Notstandsplanungen unter 
dem Gesichtspunkt einer atomaren Kriegfüh-
rung anläßlich einer Art „Superfallexübung" 
deutlich, daß die exekutive Gewalt in den 
USA damit rechnete, im Falle eines „natio-



nalen" äußeren Notstandes im gesamten 
Bundesgebiet den Belagerungszustand aus-
rufen und u. a. das Habeas-corpus-Recht 
außer Kraft setzen zu k 10önnen ). Erst diese 
Notstandsübung rief die zweite der beiden 
„gleichgestellten Regierungsgewalten" der 
USA, das heißt den Kongreß, ebenso wie die 
amerikanische Öffentlichkeit auf den Plan. 
Nach eingehenden Ausschuß-Sitzungen im 
Kongreß mit teilweise öffentlichen Hearings 
und nach Vorlage eines entsprechenden Be-
richtes 11 ) wurde ein Gesetz eingebracht, das 
eine Mitwirkung ziviler Behörden im Falle 
eines Belagerungszustandes sicherstellen 
sollte. Dieses Gesetz konnte aber nicht verab-
schiedet werden. So bleiben in dem weiten Be-
reich der „zivilen Verteidigung" nach wie vor 
die beiden wichtigsten (in der Terminologie 
der Bundesrepublik) „einfachen Notstandsge-
setze", der „Defence-Production-Act" und der 
„Federal Civil Defence-Act" von 1950 (ergänzt 
bzw. verlängert, da jeweils auf einige Jahre 
begrenzt: 1956, 1958 und 1961), nach wie vor 
bestimmend.

Diese Gesetze sehen — ähnlich wie die ent-
sprechenden der Bundesrepublik — eine 
große Anzahl von Maßnahmen zum Schutze 
der Zivilbevölkerung, zur Sicherstellung der 
Versorgung, des Transportes usw. im Falle 
eines tatsächlichen oder eines „antizipierten" 
Notstandes oder der „Gefährdung der Sicher-
heit" der USA vor. Vorbildlich im Vergleich 
zu den bereits gegebenen oder noch geplanten 
Notstandsbestimmungen in der Bundesrepublik 
Deutschland ist im „Federal Civil Defence-Act" 
vor allem die Einrichtung eines „Beratungsaus-
schusses für die zivile Verteidigung", dem ne-

ben den Vertretern von Unionsregierung und 
Landesregierungen unter anderem auch Mit-
glieder aus dem großen Bereich der inter-
mediären Gruppen auf einer ausdrücklich sti- 
pulierten „bipartisan"-Grundlage angehören.

Im Rahmen dieser Gesetzgebung erarbeitet die 
Exekutive regelmäßig Pläne zur Bekämpfung 
eines äußeren Notstandes. Veröffentlicht 
wurde ein solcher sogenannter „nationaler 
Plan" z. B. im Oktober 1958. Er wurde dem 
Kongreß seinerzeit zur Begutachtung vorgelegt. 
Hierin hieß es ausdrücklich, daß der Belage-
rungszustand nicht ausgerufen werden würde, 
es sei denn, die Zivilbehörden würden „para-
lysiert, beseitigt oder überrannt werden und 
nicht mehr in 

12
der Lage sein, ausreichend zu 

operieren und zu funktionieren" ). Auf der 
Grundlage dieses Federal Civil Defence-Act 
wurde als weitere organisatorische Neuerung 
1961 durch executive order ein neues Office of 
Emergency Planning geschaffen 13), das nun-
mehr im direkten Auftrage des Präsidenten die 
beiden obengenannten Gesetze anzuwenden 
und durchzuführen haben würde.

10) S. unter anderem: R. S. Rankin und W. R. Dall- 
mayer, Freedom and Emergency Powers in the 
Cold War, New York 1964, S. 57 f.
11) Ebenda S. 65 f.

12) Siehe: National Plan for Civil Defence and 
Civil Mobilisation, hrsg. vom Executive Office of 
the President, Office of Defence and Civil Mob., 
Washington D. C. 1958; vergl. auch Rankin a. a. O.
S. 71.
13) S. Executive Order 10952, unterzeichnet von 
J. F. Kennedy, in: 26 Fed. Reg 6577 vom 20. 7. 1961.
14) Zit. nach Rankin, a. a. O., S. 42.

Bei den Hearings aus Anlaß der Verabschie-
dung des letzten Ergänzungsgesetzes zum Civil 
Defence-Act wurde 1961 im Kongreß bemerkt, 
daß im Falle eines Angriffes auf die Vereinig-
ten Staaten „die Vollmachten der Exekutive 
beinahe unbegrenzt seien" und die Beauftrag-
ten des Präsidenten zu einem „vollkommenen 
Diktator werden könnten" 14 ). Weitere gesetz-
geberische Folgerungen in Richtung auf zu-
sätzliche Sicherungen gegenüber einer exeku-
tiven Notstandsdiktatur sind jedoch auch aus 
solchen Überlegungen bis heute nicht ge-
zogen worden.

Ermächtigungen der Exekutive „durch die Hintertür"

Damit sind wir bei einem für die Analyse der 
Intentionen der deutschen Koalitionsregie-
rung in bezug auf die geplante Notstands-
verfassung sehr wichtigen Aspekt, der bislang 
in der Bundesrepublik bei vergleichenden Hin-

weisen auf die Vereinigten Staaten so gut wie 
völlig übersehen worden zu sein scheint. Die 



Exekutive in den Vereinigten Staaten ist näm-
lich, ganz unabhängig von diesen speziellen 
Gesetzen, durch einzelne Bestimmungen in gro-
ßen Gesetzgebungswerken auf den verschie-
densten Gebieten — etwa der Landwirtschafts-
politik — in den letzten etwa 30 Jahren vom 
Kongreß sozusagen durch die Hintertür und 
mehr oder weniger unbemerkt im voraus dazu 
ermächtigt worden, jederzeit nach eigenem 
Ermessen einschneidende Notstandskompeten-
zen wahrzunehmen. Eine Mitwirkung der Le-
gislative wurde hier jedenfalls nicht annähernd 
in dem Umfange anvisiert, geschweige denn 
sichergestellt, wie es in dem neuesten Regie-
rungsentwurf in der Bundesrepublik der Fall 
ist.

Hinsichtlich solcher bis heute in Kraft geblie-
bener Vorab-Ermächtigungen aller Art haben 
selbst die zuständigen Organe des Kongresses 
offensichtlich die Übersicht verloren. Sie ver-
anlaßten daher ausführliche Recherchen über 
den Umfang der exekutiven Notstandskom-

petenzen, die sich auf diese Weise gewisser-
maßen angesammelt haben 15).  Im einzelnen 
kann der Präsident auf Grund solcher Ermäch-
tigungen zu exekutivem Handeln im Falle 
eines Notstandes oder anderer, in unse-
rer einleitenden terminologischen Betrach-
tung erwähnten Eventualfälle zum Beispiel 
Zölle für die Ein- oder Ausfuhr von Rin-
dern oder Schlachthofbestimmungen auf-
heben, Privatboote von Bürgern beschlagnah-
men und zum Transport einsetzen, die Arbeits-
zeitregelung im öffentlichen Dienst außer Kraft 
setzen, die Herstellung von bestimmten Pro-
dukten in privaten Fabriken anordnen, Vor-
schriften zum Betrieb von Radiogesellschaften 
aufheben oder schließlich Sanktionen gegen 
Unternehmer in einem Krieg ergreifen, die sich 
Anordnungen widersetzen oder Kriegsmate-
rial zerstören etc. In manchen Einzelheiten 
gehen diese Ermächtigungen noch eindeutig 
über diejenigen in den bundesrepublikani-
schen einfachen Notstandsgesetzen hinaus.

Funktionsaufteilung zwischen Legislative und Exekutive

Kurz zusammengefaßt ergibt sich an dieser 
Stelle das Bild folgender Funktionsauftei-
lung zwischen Legislative und Exekutive in 
den Vereinigten Staaten auf dem Gebiet des 
Notstandswesens: In der Mehrzahl aller vor-
gesehenen Notstandsfälle würde der amerika-
nische Präsident als Chief Executive ganz 
allein eine Richtlinienfunktion ausüben16), 
das heißt den Eintritt „eines" Notstandes ver-
bindlich festzustellen haben. Nur in den we-
nigsten Bestimmungen wurde — so aber 
zum Beispiel bei dem bereits genannten 
wichtigen Federal Civil Defence-Act 1950 — 
die Alternative gesetzlich festgelegt, daß ein 
„nationaler Notstand" sowohl „vom Präsiden-
ten wie vom Kongreß" ausgerufen werden 

16) Siehe: Provisions of Federal Law in effect in
time of national emergency: a report to the Com-
mittee on the Judiciary, Washington D. C. 1962, 
87. Congreß, 2. Sess.
17) S. Section III: Emergency Authority in dem 
Federal Civil Defence Act 1950 oder auch —- als 
Beispiel — das Gesetz vom 25. 6. 1948 in der in 
Anmerkung 15 genannten Aufstellung.
18) Siehe Anmerkung 16.

15) Für jede Analyse politischer Prozesse, ins-
besondere aber der in unserem Zusammenhang 
entscheidenden Frage nach den Kompetenz-
aufteilungen zwischen Exekutive und Legislative, 
erscheint eine Anwendung des von H. D. Lasswell 
entwickelten Funktionsschemas (intelligence, re- 
commendation, prescription, application, invoca- 
tion, appraisal und termination) sinnvoll; siehe 
dazu: H. D. Lasswell, The descision-making process, 
seven stages of functional analysis, Bureau of 
Governmental Research, Univ, of Maryland 1956. 

kann17 ). Eine laufende Unterrichtung oder 
Konsultation der Legislative oder eines Teiles 
derselben durch die Exekutive über geplante 
Notstandsmaßnahmen im Sinne des neuen Art. 
53 a GG ist nur in dem Federal Civil Defence- 
Act, nicht jedoch im Rahmen der vielen gesetz-
lichen Einzelermächtigungen vorgesehen. Auch 
eine gesetzliche Vorkehrung für die Wahrneh-
mung einer legislativen Terminierungsfunk-
tion 18)  — entsprechend den Bestimmungen 
der deutschen einfachen Notstandsgesetze und 
des Art. 115e der vorgesehenen Grundgesetz-
änderung — gibt es im Rahmen des Federal 
Civil Defence-Act. Nach diesem Gesetz kön-
nen Proklamationen des Notstandes und Not-
standsmaßnahmen sowohl durch den Präsiden-
ten wie durch den Kongreß wieder aufge-
hoben werden.



Keine der amerikanischen Gesetzesmaterien 
nthält die in einem Regierungsentwurf aus 
lern Jahre 1967 vorgesehenen Garantien ge- 
jen eine Aufhebung der Verfassungsgerichts- 
arkeit, gegen eine — im amerikanischen Re- 
yierungssystem allerdings ohnehin unmög- 
iche — Auflösung der Legislative durch die 
Exekutive oder gegen eine Änderung bzw. 
Außerkraftsetzung der Verfassung selber.

Die Problematik des Notstandes ist in den USA 
pisher niemals im Gesamtzusammenhang be- 
rachtet, geschweige denn ihre Regelung anvi-

siert worden. Dieser Tatbestand ist allerdings 
in den letzten Jahren immer häufiger als völ-
lig unbefriedigend kritisiert worden. Eine der 
interessantesten Reformvorschläge zielt auch in 
den USA auf eine Verfassungsergänzung ab, 
derzufolge der Präsident den Notstand zwar 
zunächst allein zu proklamieren hätte, diese 
Proklamation aber im Kongreß innerhalb von 
24 Stunden (oder wenn die Legislative nicht 
tagt, innerhalb von 120 Stunden) zur Diskus-
sion gestellt werden müßte und schließlich 
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durch eine Resolution beider Häuser jederzeit 
wieder rückgängig gemacht werden könnte ).

Notstand und Autonomie der Tarifpartner

Neben diesen — aus den Notstandsdebatten 
der Bundesrepublik besonders bekannten — 
Aspekten verdienen noch zwei Komplexe 
sozusagen im Grenzbereich eines Notstandes 
sine besondere Erwähnung, weil hier ameri- 
kanische Präsidenten wiederholt in der zwei-
ten Hälfte des 20 . Jahrhunderts exekutive 
Kompetenzen besonders umfassend bean-
sprucht bzw. extensiv ausgelegt haben. Es 
handelt sich einmal um einen Bereich, der in 
der Bundesrepublik von jeher und mit Recht 
als ein nervus rerum galt, das heißt die 
Möglichkeiten eines Eingreifens der Regie-
rungsgewalten in einen Arbeitskampf. Die 
Klarstellung in der geplanten Neufassung des 
Art. 91 Abs. 4 GG (wenngleich manchen Kri-
tikern immer noch zu interpretationsfähig), 
daß Notstandsbestimmungen nicht aut einen 
Arbeitskampf Anwendung finden dürfen, 
bedeutet zweifellos einen wichtigen Fort-
schritt gegenüber früheren Unklarheiten. 
Auf jeden Fall aber stellt sie vorn Gesichts-
punkt einer in allen nur denkbaren Um-
ständen garantierten Autonomie der Tarifpart-
ner einen sehr wesentlichen Pluspunkt im Ver-
gleich zu den USA, im übrigen auch zu Groß-
britannien dar. In Großbritannien lieferte be-
kanntlich Premierminister Harold Wilson ein 
bemerkenswertes Beispiel angelsächsischer 
Unbekümmertheit in diesen Fragen, als er sich 
vom Unterhaus dazu autorisieren ließ, einen 
britischen Hafenarbeiterstreik notfalls durch 
den Einsatz von Militär zu brechen.

Amerikanische Präsidenten sind von jeher auf 
diesem Gebiet noch sehr viel weitergegangen, 
und zwar ohne jegliche legislative „Absiche-
rung", geschweige denn Ermächtigung, und 
wiederholt sogar mit nachträglicher Billigung 
des Supreme Court. Einen der bekanntesten 
Fälle stellte der Einsatz von nationalen Streit-
kräften zur Niederwerfung des sogenannten 
Pullman-Streikes in Chicago im Jahre 1864 
dar 20). F. D. Roosevelt konnte dann im 20. 
Jahrhundert, sechs Monate vor Eintritt der 
USA in den Zweiten Weltkrieg, unangefoch-
ten die durch einen Streik lahmgelegten North- 
American Aviation Factory in Inglewood, Ca-
lifornia, beschlagnahmen und damit zwangs-
weise wieder in Betrieb nehmen lassen. Zur 
Begründung genügte ihm die „in der Verfas-
sung niedergelegte und aus ihr abzuleitende 
Verpflichtung des Präsidenten, seine zivile, 
militärische und moralische (!) Autorität einzu-
setzen, damit die Verteidigungsanstrengungen 
der USA voll aufrechterhalten . .und „Mate-
rialien beschafft werden können, für die der 

19) Vergl. J. M. Smith and C. P. Cotter, Powers of 
the President during Crises, Wanshington 1960, 
S. 144 f.; C. Friedrich, Constitutional Government 
and Democracy, Boston 1949 und folg. Auflagen; 
C. C. Rossiter, Constitutional Dictatorship, Prin-
ceton 1948. Die wissenschaftliche Erörterung der 
gesamten Problematik wurde in neuerer Zeit vor 
allem durch das in Havard abgehaltene „Sympo-
sium" zum Thema „Government under Law“ an-
geregt (hrsg. v. A.E. Sutherland, Havard Univ. 
Press 1956).
20) S. den sog. Debs-Case: 158 US 564 (1895),



Kongreß Mittel bereitgestellt 21 hat" ).  Diese 
Maßnahme blieb gerichtlich ebensowenig an-
gefochten wie — zumindest in erster Instanz — 
seine spätere Beschlagnahme eines der größ-
ten amerikanischen Versandhäuser, Montgo-
mery Ward, unter Berufung auf seine Stellung 
als Oberbefehlshaber der amerikanischen 
Streitkräfte. Im letzteren Falle war der Zusam-
menhang zwischen Kriegswirtschaft und be-
troffener Industrieanlage keineswegs eindeu-
tig. Zu Berufungsverhandlungen — und mög-
licherweise einer gegenteiligen gerichtlichen 
Entscheidung der nächsten Instanz — kam es 
nicht, weil ein Vergleich abgeschlossen wer-
den k 22onnte ).

Roosevelts Nachfolger Truman konnte sich 
zunächst sogar in Friedenszeiten durchsetzen, 
als er im Mai 1946 die unter Anführung des 
berühmten Gewerkschaftsführers J. L. Lewis 
bestreikten Kohlenbergwerke (soft coal-mines) 
im Namen des Bundes beschlagnahmte, und 
zwar mit der Begründung, daß das reibungs-
lose Funktionieren dieses Industriezweiges 
„für die gesamte Volkswirtschaft im Übergang 
vom Kriegs- zum Friedenszustand" unerläß-
lich sei, und unter Berufung auf seine „nach der 

Verfassung und den Gesetzen" gegebenen 
Vollmachten als „Präsident der USA und Ober-
befehlshaber der Land- und See
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streitkräfte" 

des Landes ). Erst als Truman im Korea-
krieg die Taft-Hartley-Gesetze völlig igno-
rierte und die meisten der unmittelbar von 
einem Streik bedrohten amerikanischen Stahl-
werke dem Bunde unterstellte, verwies der 
Supreme Court den Chief Executive in die 
nach Auffassung der Dritten Gewalt durchaus 
bestehenden Schranken. In der Begründung zu 
dem unter verfassungsrechtlichen Aspekten 
besonders wichtigen Grundsatzurteil wurde 
festgestellt, daß der Präsident mit seiner Maß-
nahme „legislative Kompetenzen" usurpiert 
habe und nur der Kongreß der USA eine Be-
schlagnahmung hätte anordnen bzw. autorisie-
ren dürfen24). Inwieweit dieses Urteil eine 
Klärung der Kompetenzlage in Fällen von Ar-
beitskämpfen herbeigeführt hat, ist bis heute 
zumindest umstritten, zumal es seinerzeit — 
wie so häufig bei Urteilen des Supreme Court 
— Mehrheits- und Minderheitsgutachten gab. 
Endgültig wäre eine Klärung wohl erst im 
Rahmen eines besonderen Gesetzes, mögli- 
licherweise auch als eine Ergänzung zum Taft- 
Hartley-Gesetz denkbar.

21) S. C. W. Koenig, The Chief Executive, 1964, 
S. 251.
22) Ebenda, Si 252. Der amerikanische Präsident
zog als weitere Rechtfertigung seinerzeit den War 
Labour Disputes Act heran, vergl. auch Rankin 
a. a. O., S. 261, zur verfassungsmäßigen, allgemei-
nen Kontrolle des innerstaatlichen Handels in den
USA durch die Union.

Bundesexekutive bei Verletzung der „Bundestreue''

Der zweite Grenzbereich berührt in der 
Terminologie der Bundesrepublik Probleme 
der „Bundestreue" und des Versagens einzel-
ner Gliedstaaten in einer gegebenen Krisen-
lage und damit auch das Verhältnis von Bund 
und Ländern in einem inneren Notstand im 
Sinne des Art. 91 GG bzw. der beabsichtigten 
Neufassung.

Der amerikanische Präsident hat häufig eine 
letztinstanzliche Kompetenz in bezug auf die 
Anwendung und Durchsetzung amerikanischer 
Bundesgesetze und Gerichtsurteile in allen 

Gebieten des Bundesstaates für sich bean-
sprucht. Die bereits erwähnte verfassungs-
rechtliche Verpflichtung zur Überwachung der 
Gesetzestreue in den USA diente gerade nach 
dem Zweiten Weltkrieg der Bundesexekutive 
im Zusammenhang mit der Durchsetzung der 
Rassenintegration zur Begründung und Recht-
fertigung dafür, daß in einzelnen Staaten Bun-
destruppen eingesetzt und die dortige Miliz 
dem präsidentiellen Oberbefehl unterstellt 
wurde.

Nadi der 14. Verfassungsergänzung kann die 
amerikanische Bundesregierung in den einzel-
nen Gliedstaaten Maßnahmen zum Schutz von 
Bürgerrechten ergreifen, wenn diese Staaten

21) S. C. W. Koenig, The Truman Administration, 
New York 1965, S. 32 ff.
M) C. W. Koenig, The Chief Executive, a. a. O., 
S. 252; s. Supreme Court Urteil: Youngstown Sheet 
and Tube Co v. Sawyer, 343 US 579, 1952. 



selber solche Rechte verletzt haben25 ). Neu 
und rechtlich umstritten war aber, daß 
etwa in der Krise von Little Rock die Bundes-
exekutive unter Präsident Eisenhower ein-
schritt einmal gegen einzelne Staatsbürger und 
zum anderen zur Durchsetzung nicht so sehr 
eines Bundesgesetzes, als vielmehr eines höchst-
richterlichen Urteiles (nämlich des „Rassen"- 
Urteiles des Supreme 26Court) ). Die Berech-
tigung zu einem solchen bundesexekutiven 
Verhalten ist letztlich bis heute ebenso unge-
klärt wie die Frage, ob die Bundesexeku-
tive etwa zur Wahrung einer Art „Bundes-
frieden" (peace of the United States) verpflich-
tet sei. John F. Kennedys Administration sah 
sich dann angesichts derselben Problematik 
der Rassenintegration gleich mehrere Male 
zum bundesexekutiven Handeln gezwungen, 
und zwar 1961 in Alabama zunächst nur zur 
Entsendung von US-Marshalls auf Anordnung 
des Justizministers Robert Kennedy und 1962 
schließlich zum Einsatz von US-Truppen durch 
präsidentielle Proklamation im Staate Missis-
sippi. In dieser letzteren Proklamation traf der 
Präsident die für das derzeitige Selbstver-
ständnis der Exekutive hinsichtlich ihrer ge-
nerellen Notstandskompetenzen interessante 
Feststellung, daß „angesichts der ungesetz-
lichen Zusammenkünfte . . . und Verschwö-
rungen" ein Notstand in Mississippi existiere 
und die Durchsetzung bundesrichterlicher An-
ordnungen „auf dem normalen Gerichtswege" 
nicht mehr möglich sei. Deshalb wurde durch 
eine gleichzeitige präsidentielle Verordnung 

25) Durch sog. „state action". Die USA kennen 
keine Einschaltung eines Gremiums analog zum 
Bundesrat nach Art. 37 GG. Für einen Vergleich 
BRD—USA hinsichtlich der Terminologie „Freiheit-
lich demokratische Grundordnung" etc. siehe US- 
Verfassung Art. IV, Abschn. 4: „The United States 
shall gurantee to every State in this Union a 
Republican Form of government . . .“.
26) S. hierzu: Rankin, a. a. O., S. 223.
27) Ebenda, S. 222.
28) Zit. nach E. S. Corwin, Total war, a. a. O., S. 63. 28) Zit. nach Rankin, ebenda, S. 250.

der Verteidigungsminister autorisiert, „be-
waffnete Streitkräfte der Vereinigten Staaten 
in dem von ihm für notwendig gehaltenen 
Ausmaß einzusetzen" und die Mississippi-Miliz 
zum Dienst im Namen der Vereinigten Staaten 
einzuberufen 28 ).

Als eines der aus dem Blickwinkel der bundes-
republikanischen Kontroversen erstaunlichsten 
und bis heute auch in den USA umstritten-
sten Beispiele präsidentieller Inanspruch-
nahme ungeklärter Notstandskompetenzen 
dürfte — das sei hier noch angemerkt — das 
Verhalten F. D. Roosevelts gegenüber dem 
Kongreß 1942 im Zusammenhang mit der 
Preisgesetzgebung gelten können. War schon 
seine damals in einer öffentlichen Botschaft an 
den Kongreß ausgesprochene Drohung höchst 
ungewöhnlich, daß „er selber (vermutlich auf 
dem Verordnungswege) handeln werde", falls 
der Kongreß bis zu einem bestimmten Zeit-
punkt ein entsprechendes und, wie er aus-
drücklich feststellte, „ädäquates“ Gesetz nicht 
verabschieden sollte, so warf die Begründung 
für die angedrohte Eigeninitiative ein bezeich-
nendes Licht auf Roosevelts Auffassung vom 
Amte des Präsidenten und seiner Stellung zum 
Kongreß im amerikanischen Regierungssystem 
überhaupt: „Nach der siegreichen Beendigung 
des Krieges", so erklärte er weiter, „werden 
die Vollmachten, auf Grund derer ich zu han-
deln beabsichtige, automatisch wieder an das 
Volk (d. h. nicht an den Kongreß!) übergehen", 
da „sie letzterem zustehen" (whom they be- 
long).

Wertung des Entwurfs der Bundesregierung

An dieser Episode ließ sich besonders gut 
darlegen29 ), wie wenig Regierungen, Opposi-
tionsparteien, Presse und öffentliche Meinung 

in den USA bisher von der Vorstellung er-
schreckt worden sind, daß in ihren Regie-
rungssystemen im Rahmen interpretations-
fähiger Verfassungsbestimmungen und sehr 
weitreichender gesetzlicher Blankovollmach-
ten eines Tages auf legalem Wege eine „Not-
stands-Diktatur" errichtet werden könnte. Ge-
rade im Vergleich zu einer relativ gelassenen, 
vielfach von einem berechtigtem demokrati-
schen Selbstvertrauen gestärkten „Unbeküm-
mertheit" angelsächsischer Theoretiker und 
Praktiker der Politik gegenüber dem Phäno-



men eines nationalen Notstandes mutet den 
deutschen Betrachter — diese These kann und 
soll in unserer Kurzanalyse nicht mehr im 
einzelnen begründet werden — mancher Kas-
sandraruf gegenüber der angeblichen General-
tendenz auch des letzten Regierungsentwurfes 
— nicht natürlich die sachliche Kritik an ein-
zelnen Bestimmungen — als primär trauma-
tisch bedingt oder aber als ebenso perfektio- 
nistisch an wie die unseres Erachtens diesem 
letzten Entwurf selber zugrunde liegende 
Grundkonzeption. Es dürfte letzten Endes doch 
mehr als fraglich sein, ob es im Falle eines 
„äußersten" Notstandes überhaupt möglich 

wäre, die im Regierungsentwurf vorgesehe-
nen Sicherungen hinsichtlich eines Minimums 
an legislativer Funktionstüchtigkeit und Mit-
wirkung am politischen Prozeß bis hin zur Vor-
nahme einer „ordnungsgemäßen" Wahl eines 
möglicherweise neu zu wählenden Bundes-
kanzlers wirksam werden zu lassen. Dennoch 
scheint, alles in allem, der ernsthafte Versuch, 
für alle Notstands-Eventualfälle ein detaillier-
tes System rechtlich gesicherter „Krisenbe-
herrschung" zu ersinnen, zumindest vom Ge-
sichtspunkt des politikwissenschaftlichen The-
oretikers begrüßenswert und insoweit auch in 
anderen Ländern nachahmenswert zu sein.


